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Konferenztatigkeit wahrend des
Winters 191314,

&

1. Uebersicht tber die abgehaltenen Konferenzen.

Albula. Was verlangt die bundesritliche Vorschriit iiber den
Vorunterricht, und wie koénnen wir in unsern Verhéiltnissen der-
selben gerecht werden? Von Lehrer Hermann, Chur.

Bergell. 1. J nostri libri di lettura. Von Lehrer A. Fasciati. 2.
Fra scuola e casa. Von Lehrer E. Kriiger. 3. Gite e viaggi scola-
stici. Von Lehrer R. Torriani. 4. L'insegnamento della grammatica.
Von Lehrer G. Giovanoli. .

Bernina. 1. Della letteratura italiana. Von Pfarrer G. Rodio.

. Rapporto sulla conferenza cantonale. Von Lehrer C. Vassella.
. Preparativi per festa scolastica. Von Lehrer G. Derungs.

(G T

Chur. Tierschutz und Jugenderziehung. Von Lehrer Mettier.
2. Heimat und Vaterhaus. Von Lehrer Comminoth. 3. Die Gesangs-
methode Jaques Dalcroze. Von Lehrer Buchli. 4. Stellvertretungs-
kosten im Krankheitsfalle des Lehrers. Von Dr. Valér.

Churwalden. 1. Turnunterricht in der Volksschule. Von Lehrer
Marguth. 2. Handiertigkeitsunterricht. Von Lehrer Clas. 3. Alko-
holismus und Volksschule. Von Piarrer Ragaz, Ilanz. 4. Uber
Schulzeugnisse. Von Lehrer Jédger.

Davos-Klosters. 1. Uber Haftpflichtversicherung der Lehrer.
Von Dr. jur. Erhard Branger. 2. Uber Schule und Sport. Von Lehrer
A. Ambiihl. 3. Uber Erziehung zur Individualitit und ihre Beriick-
sichtigung in der Schule. Von Lehrer Ch. Biihler. 4. Stellvertre-
tungskosten in Krankheitsfidllen des Lehrers. Von Lehrer Ch. Valar.
5. Uber Wert der Spazierginge und Schulreisen fiir die kérperliche,
intellektuelle und sittliche Erziehung des Kindes. Von Lehrer
H. Guler.
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Disentis. Die Ehre in der Schule. Von Pfarrer Ch. Caminada.
2. Stellvertretungskosten in Krankheitsfidllen des Lehrers. Von Leh-
rer A. Wenzin. 3. Geschichtsunterricht in den obern Klassen unserer
Volksschulen. Von Lehrer B. Hosang.

Heinzenberg-Domleschg. 1. Kinderschutz. Von Pfarrer Guidon.
2. Praktische Ubung im Modellieren und GieBen. Leiter der Ubung
Lehrer Wild. 3. Die Bodelschwinghschen Anstalten zu Bethel bei
Bielefeld. Von Lehrer F. Patzen. 4. Stellvertretungskosten in Krank-
heitsfdllen des Lehrers. Von Sekundarlehrer Barandun.

Herrschaft-V Dorfer. 1. Alpine Siedelungen. Von Sekundar-
lehrer Hartmann. 2. AnschluB des B. L.-V. an den S. L.-V. Von
Sekundarlehrer Roedel. 3. Uber Erdbeben. Von Sekundarlehrer
Roedel. :

Unterkonferenz Herrschaft. 1. Uber den Wert von
Uemiise und Obst. Von Gértner Kaufmann. 2. Bau und Leben der
Alpenpflanzen in ihren Beziehungen zu Klima und Standort. Von
Lehrer Palmy. :

llanz. 1. Stellung des Lehrers auBerhalb der Schule. Von Lehrer
(i. Casutt- 2. Las comagnias de mats. Von Pfarrer Caminada. 3.
Die engere Heimat als Erziehungs- und Bildungsmittel. Von Lehrer
P. Gartmann. 4. Stellvertretungskosten in Krankheitsfdllen des Leh-
rers. Von Lehrer G. Schmidt.

Imboden. 1. Bedeutung des Gesangunterrichts in der Volks-
schule. Von Lehrer Th. Caluori. 2. Die Ideen der Freiheit und ihre
Anwendung auf die Schule. Von Lehrer Rupp. 3. Die Selsbtregie-
rung der Schiiler. Von Lehrer Chr. Koch.

Inn. Reformbestrebungen in der Schule. Von Lehrer J. Z. Va-
lentin.

Lugnez. 1. Die Geschichte des Turnens mit besonderer Beriick-
sichtigung des Ling’schen Systems. Von Lehrer Albin. 2. Die Stell-
vertretungskosten in Krankheitsfdllen des Lehrers. Von Lehrer Th.
Casanova. 3. Dr. Kellner. Von Lehrer J. Casanova. 4. Lexiun d’em-
prova (VIL. Kl. Las guerras milanesas, VI. KI. Sut igl ischi de Trun,
V. Kl Die fiinfte Deklination des Hauptwortes). Von Lehrer J. R.
Arpagaus. 5. Jiinglingsvereine: Notwendigkeit und Wichtigkeit. Von
Piarrer Riedi.

Mittelpritigau. 1. Volkstiimliches im Pritigau. Von Lehrer J.
Hartmann. 2. Geometrie, ein Stiefkind in der Volksschule. Von
Sekundarlehrer Ch. Auer. 3. Stellvertretungskosten in Krankheits-
fallen des Lehrers. Von Dekan J. R. Truog. e
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Moésa. 1. L’agricoltura nella scuola. Von Proi. A. Fantuzzi.
2. Chi deve assumere la spesa della supplenza in caso di malattia.
Von Lehrer M. Giudicetti.

Miinstertal. 1. Traktanden der Delegiertenversammlung. 2. Or-
ganisation und Leistungen der heutigen Schule. Von Lehrer D.
Fluor. 3. Stellvertretungskosten in Krankheitsidllen des Lehrers.
Von Priasident A. Largiadér. 4. Der Tabak und seine Schicksale.
Von Lehrer H. Simonet. 5. Probelektion im Turnen. Von den Leh-
rern R. und J. Ruinatscha.

Oberengadin. Kreiskonferenz. Bundesrechtliche Verhilt-
nisse im rétischen Freistaat zur Zeit des Anschlusses an die Eid-
genossenschait. Von Dr. Jules Robbi, Chur. 2. Kollektivversicherung
der Lehrer bei Ungliicksfdllen. Von Lehrer Simmen. 3. Kriegs-
wesen der alten Schweizer bis zur Reformation. Von Dr. J. Robbi.
4. Stellvertretungskosten in Krankheitsfidllen der Lehrer. Von Pir.
Th. Semadini.

Oberhalbstein. 1. Kollektiv-Eintritt in den S. L.-V. 2. Die Ren-
tenberechnung unserer Wechselseitigen Hiliskasse. 3. Die ritoro-
manische Literatur. Von Sekundarlehrer P. Spinatsch.

Obtasna. Stellvertretungskosten in Krankheitsfédllen des Leh-
rers. Weitere Angaben iiber Verhandlungsgegenstdnde fehlen!

Priitigau. 1. Betrieb des Turnunterrichtes mit besonderer Be-
riicksichtigung der Winterschule. Von Turnlehrer Mischol. 2. In-
teressante Beobachtungen aus dem Tierleben. Von Lehrer Lotscher.

Rheinwald. Kreiskonferenz. 1. Der Aufsatz in der Volks-
schule mit besonderer Beriicksichtigung des freien Auisatzes. Von
. Lehrer H. Planta. Experimentelle Pidagogik. Von Lehrer A. Erni.

Bezirkskonferenz. 1. Uber Schulzeugnisse und Promo-
tionen. Von Lehrer Vonmont. 2. Wie kénnen wir im Unterricht die
Schiiler zur Selbsttiatigkeit anleiten? Von Lehrer J. Thony. 3. Etwas
iiber Sozialismus. Von Piarrer B. Hartmann, Malans.

Safien. 1. Das Kind im schweizerischen Zivilgesetzbuch nacn
Proi. Dr. Ziircher. Von Lehrer C. Obrecht. 2. Die Bedeutung der
Bienenzucht im Haushalte des Menschen und der Natur. Von Lehrer
Ch. Buchli. 3. Anormale Kinder in unseren Schulen. Von Lehrer J.
Hermann. 4. Leben und Arbeit mit besonderer Beriicksichtigung der
Jugend. Von Lehrer V. Gartmann. 5. Stellvertretungskosten in
Krankheitsfidllen des Lehrers. Von Lehrer C. Obrecht.

Schams. 1. Die drei Haupttugenden des Lehrers (Wachsamkeit,
Gerechtigkeit, Konsequenz). Von Lehrer J. Joos. 2. Kosmologie
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und Religion. Von Piarrer Planta. 3. Uber romanische Literatur und
Kultur mit besonderer Beriicksichtigung von Schams. Von Sekun-
darlehrer Th. Dolf. 4. Selsbtregierung der Schiiler. Von Lehrer (.
Conrad. 5. Stellvertretungskosten in Krankheitsfdllen des Lehrers.
Schanfigg. 1. Uber Schulzeugnisse und Promotionen. Von
Lehrer Ch. Braun. 2. Uber die Arbeitsschule. Von Lehrer J. Schmid.
3. Der Geometrieunterricht nach Dr. Wilk. Von Lehrer Perl. 4.
Heimatkunde des Schanfigg. Von Pir. Tobler.
Unterhalbstein. 1. Der Lehrer in und auBerhalb der Schule. Von
Lehrer Prinz. 2. Schule und Sozialokonomie. Von Lehrer Bergamin.
Untertasna-Remiis. 1. Neue deutsche Literatur. Von Sekundar-
lehrer M. Schlatter. 2. Unterricht in Kalligraphie. Von Lehrer H.
Vital. 3. Stellvertretungskosten in Krankheitsidllen des Lehrers. Von
Advokat Mohr. 4. Der Kanton Freiburg. Von Lehrer N. Janett.
Valendas-Versam. 1. Die Geologie von Valendas. Von Sekun-
darlehrer L. B. Studer. 2. Kulturhistorisches von Valendas. Von
Lehrer P. Marchion. 3. Geschichtliches und Kulturhistorisches
von Versam und Beziehungen zwischen Versam und Valendas. Von
Lehrer L. J. HaBler. 4. Erhebungen aus den Kirchenbiichern und
Schulratsprotokollen der Gemeinde Valendas. Von Piarrer E. Came-
nisch. 5. Sagen iiber Valendas und Versam. Von Lehrer L. C.
Fliitsch. R
Vorderpritigau. 1. Herbart-Ziller und die Reformer. Von
Lehrer G. Jost und Musterlehrer G. Fankhauser. 2. Stellvertre-
tuingskosten in Krankheitsidllen des Lehrers. Von Lehrer J. Belz. 3.
Die Stellung des Lehrers zur Alkoholirage. Von Sekundarlehrer
Barandun, Almens. 4. Die Anstellungsverhiltnisse der Biindner-
lehrer. Von Lehrer J. Fliitsch.

2. Resultate der Umfrage.
Stellvertretuugskosten in Krankheitsfallen.

Zusammengestellt von C. Schmid.

- Einem Gesuche der Konferenz Moésa Folge gebend (siehe 31.
Jahresbericht, pag. 59), setzte der Zentralvorstand die Frage, wem
die Stellvertretungskosten fiir den erkrankten Lehrer zu iiberbinden
seien und ob die Angelegenheit durch gesetzliche Vorschriften zu
regeln, in Diskussion und legte als Wegleitung folgende Fragen zur
Beantwortung vor:
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1. Erscheinen gesetzliche Bestimmungen iiber Tragung der
Kosten fiir die Stellvertretung eines erkrankten Lehrers notwendig?
2. Wer hat die Kosten zu tragen, bezw. wie sind sie zu verteilen:
a) auf Gemeinde und Kanton oder
b) auf Gemeinde, Kanton und Lehrer?

Von 26 Sektionen unterzogen die Umirage nur 17 einer
Beratung: Bergell, Chur, Davos-Klosters, Disentis, Heinzenberg-
Domleschg, Ilanz, Imboden, Lugnez, Mittelpriatigau, Moésa
(iiber die Beschliisse liegt kein Bericht vor), Miinstertal, Obtasna,
Safien, Schanfigg, Untertasna-Remiis, Valendas-Versam, Vorder-
priticau. Oberengadin verschob das Traktandum auf eine spétere
Tagung. Andere Konferenzen mogen die Angelegenheit behandelt
haben, maBen ihr aber so wenig Wichtigkeit bei, daB sie die Be-
kanntgabe ihrer Stellungnahme nicht der Miihe wert erachteten.

Das sollte nicht sein. Wenn eine Sektion eine Frage fiir diskus-
sionswert erachtet und der Vorstand dieser Anschauung beipilichtet,
sollten es sich alle Konferenzen zur Pilicht machen, zur Sache Stel-
lung zu nehmen und diese zur Verwertung im zusammenfassenden
Bericht kund geben. Dann erst lassen sich auf die Stimmung der
ganzen Lehrerschaft sichere Schliisse ziehen.

Von den 17 Sektionen sprechen sich 14 fiir den ErlaB gesetz-
licher Vorschriften aus: Bergell (,,La conferenza appogia l'idea, che
una legge dia norma in materna®), Chur, Davos-Klosters, Disentis,
Heinzenberg-Domleschg, Ilanz, Mittelpratigau, Miinstertai, Obtasna,
Safien, Schams, Schanfigg, Valendas-Versam, Vorderpritigau.

Imboden und Untertasna geben aui die erste Frage gar keine
Antwort, wahrend Lugnez sich ablehnend verhilt. (,,Die Konferenz
findet, es liege kein geniigender Grund vor, gesetzliche Bestimmun-
gen iiber die Tragung der Kosten fiir die Stellvertretung eines
kranken Lehrers anzustreben; sollte jedoch die Mehrheit der Komn-
ferenzen eine Regelung wiinschen, findet die Konferenz, daB die
Frage im Zusammenhang mit derjenigen der Anstellungsverhiltnisse
gelost werden solle.*)

Die Mehrheit der Sektionen bejaht also die Notwendigkeit einer
gesetzlichen Regelung entschieden. Etwas mannigfaltiger lauten die
Antworten auf Frage zwei. Immerhin sprechen sich acht Konferen-
zen dahin aus, dall die Stellvertretungskosten von Kantfon und Ge-
meinde zu tragen seien. Es sind dies: Bergell (,,La conferenza magi-
strale di Bregaglia ¢ d’aviso, che le spese di supplenza in casi
mialattia vengono sopportate dal cantone e comune.”), Chur
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(,,.Die Kreislehrerkonierenz Chur empfiehlt dem Biindnerischen Leh-
rerverein an das Erziehungsdepartement das Gesuch zu richten,
es sei in einem Spezialgesetze oder anldBlich einer Revision der
Schulordnung die Frage der Tragung der Stellvertretungskosten in
Krankheitsfillen des Lehrers zu regeln und zwar in dem Sinne, dal
Gemeinde und Kanton diese Kosten je zur Hilfte iibernehmery”.),
Davos-Klosters (,,Die Stellvertretungskosten seien durch Kanton
oder Gemeinde zu tragen. Uberdies habe die Gemeinde. wenn der
Lehrer wihrend des Schuldienstes, d. h. vor Schulschluf erkranke,
auch noch den Verdienstausiall des Lehrers wédhrend der Ferien zu
ersetzen, im Maximum bis zum Wiederbeginn der Schule®“.), Disen-
tis, Imboden (,,Fiir die Dauer von einem Monat hat der Lehrer selbst
die Kosten zu tragen, fiir lingere Zeit Kanton und Gemeinde*.), Miin-
stertal (,,1. Die Stellvertretung soll wdhrend eines ganzen Jahres
dauern; 2. der Lehrer soll von der Tragung der Kosten der Stellver-
tretung ganz beireit werden; 3. an den Kosten der Stellvertretung
beteiligen sich der Kanton mit 40 Prozent, die Gemeinde mit 60
Prozent*“.), Obtasna (,,Die Kosten der Stellvertretung sollen von Ge-
meinde und Kanton getragen werden im Verhélinis zur Besoldung
des Lehrers fiir die Dauer eines Schulkurses. Ist der Lehrer noch
nicht hergestellt, soll ihm die Wabhl iiberlassen bleiben, entweder auf
seine Stelle zu verzichten oder seinen Stellvertreter selber zu be-
zahlen.), Safien (,,Dem in der Schulzeit erkrankten Lehrer soll vom
Zeitpunkt der Erkrankung an ein Jahresgehalt voll und ganz zuge-
sichert werden®.). Sy

Sechs Konferenzen wollen die Stellvertretungskosten zwischen
Kanton, Gemeinde und Lehrer. verteilen, ndmlich: Heinzenberg-
Domleschg (,,1. Die Kosten sollen Gemeinde, Kanton und Lehrer zu
gleichen Teilen tragen; 2. der Kanton zahlt fiir den erkrankten Leh-
rer die volle Gehaltszulage und dem Stellvertreter die volle Gehalts-
zulage pro Rata der Zeit. Die Gemeinde zahlt die eine Hilite ihres
Gehaltes, der Lehrer die andere Hilite*.), llanz (,,Die Kosten sollen
auf Kanton, Gemeinde und Lehrer verteilt werden, jedoch so, daf
e¢s dem Lehrer nicht mehr als ein Drittel des Bareinkommens der
betreffenden Zeit ausmacht. Diese Bestimmungen beziehen sich auf
Krankheiten bis zu sechs Monaten.), Mittelprittizau (,,1. Als ge-
rechte und billige Verteilung der Stellvertretungskosten ist, unter
der Voraussetzung, daB der Lehrer seinen vollen Gehalt weiter-
bezieht, folgende anzusehen: 20 Prozent der Lehrer, 40 Prozent
die Gemeinde, 40 Prozent der Kanton. 2. Es ist die Griindung einer
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Stellvertretungskasse anzustreben, welche von Lehrern, Gemeinden
und Kanton nach Normen von Ziffer 2 gespeist wird. 3. Bis zur E1-
reichung dieses Zieles wird von der Lehrerschaft durch idhrliche
Beitrdge eine Kasse gegriindet, um die Héarten bei der bisher fast
allgemein briduchlichen Art, die Stellvertretungskosten zu decken,
nach Kriften zu mildern. 4. Der B. L.-V. veranstaltet zweckméiliige
genaue Erhebungen iiber Haufigkeit, Dauer und Kosten der Stellver-
tretung und iiber die damit zusammenhingenden Fragen“.”),
Schams, Valendas-Versam (,,Es ist Pilicht der Gemeinden und des
Staates, fiir den kranken Lehrer, der im Dienste der Jugend und der
Allgemeinheit arbeitet und seine Gesundheit opfert, nach Moglichkeit
einzustehen. Damit Behorden und Volk den guten Willen der Leh-
rerschaft erkennen, sollen diese der Leistung eines Beitrages an die
Stellvertretungskosten nicht abgeneigt sein“.), Vorderprittigau (,,1i.
Wir mochten, daB Gemeinde und Kanton unter sich partizipiereu
und die Kosten fiir ein ganzes ‘Schuliahr iibernehmen. Eventuell: 2.
Drei Monate iillt es der Gemeinde zu, fiir die Stellvertretungskosten
aufzukommen; bei Krankheiten iiber drei Monate soll auch der Leh-
rer beisteuern®.).

Untertasna-Remiis schldgt vor, die Tragung der Stellvertre-
tungskosten ganz der Gemeinde zu iiberbinden. (,,1. Die Gemeinde
hat den Lehrer, der infolge vonKrankheit oder aus einem andern trii-
tigen Grund die Schule auslassen muB, bis aui 3 Monate zu entschadi-
gen, gemdll dem Jahresgehalt, und den Stellvertreter zu zahlen. Dies
verlangt schon das Gesetz. 2. Nach fiinf Dienstiahren soll der Lehrer
im genannten Falle mit der Hdlfte des Jahresgehaltes entschadigt
werden. Die Gemeinde muBl dann auch selber den Stellvertreter be-
zahlen. 3. Nach zehn Dienstjahren soll der Lehrer im genannten
Falle mit dem ganzen Jahresgehalte entschiddigt werden, und die
Gemeinde trigt die Kosten der Stellvertretung selber®.). Schanfigg
»Scheint die Losung der Frage, wie sollen die Kosten der Stellver-
tretung verteilt werden, veririiht, weil die schweizerische Kranken-
versicherung im Kanton Graubiinden noch nicht geregelt ist™.

Nach diesen, teilweise recht weit auseinandergehenden Kundge-
bungen fillt es dem Vorstande nicht leicht, ein Vorgehen zu empieh-
len, das bei der Mehrheit der Sektionen Billigung findet. Vielleicht
kann die ,,Wegleitung fiir die Schulgemeinden iiber dieVerteilung der

*)  Vergleiche die vorn abgedruckte vortreffliche Arbeit des Herrn
Dekan J. Truog.
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Stellvertretungskosten militarpilichtiger Volksschullehrer®, die vom
Tit. Erziehungsdepartement am 22. Januar erlassen wurde. auch uns
zeigen, wie die Sache an die Hand zu nehmen ist. Diese Wegleitung
stellt folgende Grundséitze auf:

»1. Dem durch Militdrdienst am Schuldienst der Volksschule
verhinderten Lehrer sollen nicht mehr als 50 Prozent der Stellver-
tretungskosten iiberbunden werden. Die andern 50 Prozent sind von
der Schulgemeinde und vom Kanton je zur Hélite zu tragen.

Dabei ist fiir die Beteiligung des Kantons der gesetzliche Mini-
malgehalt von Fr. 1000 bezw. Fr. 750 (ohne den Beitrag von Fr. 100
pro Lehrstelle aus der eidgendssischen Schulsubvention) als Grund-
lage zu betrachten, so daB sich die Leistung des Kantons pro Stell-
vertretung im Maximum auf Fr. 250 pro patentierte und Fr. 190 prov
nichtpatentierte Lehrkraft beléduift.

Der Kantonsbeitrag wird ausgerichtet im Verhdltnis der Dauer
der Stellvertretung zur gesetzlichen Schulzeit.

2. Der Beitrag von Fr. 100 pro Lehrstelle aus der eidgenossi-
schen Schulsubvention wird von dieser Verteilung nicht beriihrt. Er
wird dem zustidndigen Schulrat zur Verfiigung gestellt, wobei diesem
iiberlassen bleibt, den Beitrag auf die vertiretenen und vertretenden
Lehrer zu verteilen, oder ihn nach MaBgabe der vorliegenden Ver-
hiltnisse dem einen oder dem andern zuzuweisen.

3. Selbstverstidndlich bleibt es den Gemeinden anheimgestellt,
mehr als 25 Prozent der Stellvertretungskosten zu ihren Lasten zu
nehmen und den vertretenen Lehrer dadurch um so besser zu stellen.

Ebenso ist es den Gemeinden unbenommen, ie nach Ubereinkunit
mit dem Stellvertreter den gesetzlichen Minimalgehalt herabzu-
setzen, wobei jedoch die prozentuale Verteilung der wirklichen
Kosten zwischen dem vertretenen Lehrer, der Gemeinde und dem
Kanton bestehen bleibt.

4. Einige Gemeinden haben sich bei militdrischer Verhinderung
eines Teiles ihrer Lehrerschait ohne Bestellung einer Hiiliskrait
durch Verschmelzung von Schulabteilungen behelien konnen.

Es ist selbstverstindlich, daB der verhinderte Lehrer in diesem
Fall grundsitzlich gleiche Behandlung erfiahrt, wie seine iibrigen
dienstpilichtigen Kameraden, d. h. daB ihm mindestens die Hélite
seines (ehaltes gesichert bleibt. Ebenso selbstverstidndlich ist, daB
die Gemeinde, die fiir Stellvertretungskosten in diesem Fall nicht
aufzukommen hat, aus den bestehenden Verhiltnissen keinen we-
sentlichen Vorteil ziehen soll. Sie ist daher gehalten, dem abwesen-



— 152 —

den Lehrer mindestens drei Viertel des Gemeindegehaltes auszu-
richten, wihrend der Kanton als Staatszulage einen Beitrag von
Fr. 125 leistet. '

5. Dem militardienstpilichtigen Lehrer wird, ohne Riicksicht auf
die Dauer der Stellvertretung, das Schuliahr 1914/15 als ordentliches
Dienstjahr angerechnet.

6. Die Ausrichtung der gesetzlichen Alterszulagen wird durcn
das Stellvertretungsverhéltnis nicht beriihrt.

Stellvertretende Lehrer haben keinen Anspruch auf die Aus-
richtung einer kantonalen Alterszulage.

7. Gemeinden, die auf die Beteiligung des Kantons an der Be-
zahlung der Stellvertretungskosten Anspruch erheben wollen, haben
sich unter genauer Darlegung der Stellvertretungsverhiltnisse bis
spitestens 1. Marz beim Erziehungsdepartement anzumelden.*

GewiB liegen die Verhéltnisse im , Krankheitsfalle® und ,,Militdr-
dienst* des Lehrers nicht ganz gleich, obschon es sich hier wie dort
um unfreiwillige Schuleinstellungen handelt. Wihrend der kranke
Lehrer zu seinen sonstigen Auslagen noch diejenigen fiir denArzt und
in vielen Fillen auch fiir besondere Verpilegung zu bestreiten hat, er-
hilt der aktiven Militdrdienst leistende Lehrer seine Verpflegung in
gesunden und eventuell kranken Tagen samt einem Solde je nach
dem Grade, den er bekleidet. Es wird daher angezeigt und durch-
aus gerechtfertigt sein, sofern man den kranken Lehrer iiberhaupt
zu einer Beitragsleistung heranziehen will, die Quote maoglichst
niedrig zu halten, keinesialls aber auf 50 Prozent der Stellvertre-
tungskosten zu gehen. ZweckméBig diirfte der Vorschlag der Sek-
tion Mittelprittigau sein, der darauf abzielt, vorerst eine Erhebung
iiber die durchschnittliche Hohe der in einem Schuliahre mutmaBlich
auszurichtenden Stellvertretungskosten zu veranstalten. Daraui
basierend konnte die finanzielle Tragweite der gesetzlichen Regelung
dieser Angelegenheit fiir Kanton und Gemeinde festgestellt werden,
was ja auch auf den Umfang der Heranziehung der Lehrer zur Bei-
tragsleistung seinen EinfluB ausiiben wird.

Wenn nun einige Konferenzen (Churwalden, Ilanz, Lugnez, Vor-
derpritigau, Valendas- Versam), die die ganze Angelegenheit
der ,,Stellvertretungskosten® im Zusammenhange mit der Regelung
der Anstellungsverhiltnisse an Hand nehmen wollen, so kann
sich der Vorstand mit dieser Art des Vorgehens nicht befreun-
den. Schon die Erledigung der Frage, wer die Stellvertretungs-
kosten im Krankheitsfalle des Lehrers -zu iibernehmen habe, wird
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bei vielen unserer Gemeinden auf keine giinstige Stimmung hoffen
diirfen, wenn man von diesen wesentliche Opfer verlangt. Ebenso
steigt sofort das Gespenst der gefdhrdeten Gemeindeautonomie aui,
wenn man es versucht, an der Wahlart der Lehrer prinzipielle Ande-
rungen vorzunehmen. FEine beziigliche Anfrage an unsere Gemein-
den durch unser Erziehungsdepartement hat in dieser Beziehung
keinen Zweiiel gelassen. Bei solcher Sachlage halten wir es also
nicht fiir opportun, die Schwierigkeiten in der vorgeschlagenen
Weise zu hdufen. Nehmen wir die eine und die andere Angelegen-
heit fiir sich in Behandlung und suchen sie zu regeln, diesmal die
Stellvertretungskostenfrage, und wenn diese, der doch erhochte Be-
deutung zukommt, erledigt ist, in tunlichster Bélde auch die Rege-
lung der Anstellungsverhéltnisse.

Wir beantragen also, die Delegiertenversammlung wolle an das
h. Erziehungsdepartement ein Gesuch richten in dem Sinne, dal
dieses: a) die Verteilung der Stellvertretungskosten fiir erkrankte
Lehrer durch gesetzliche Vorschriften regle, resp. den ErlaBl solcher
bei den zustindigen Behorden in Anregung bringe; b) hiebei die
Wiinsche, wie sie in denKundgebungen des B.L.-V. niedergelegt sind
so weit moglich beriicksichtige, namentlich im Sinne der Entlastung
‘des Lehrers; c) um die nétigen Unterlagen fiir die finanzielle Trag-
weite zu erhalten, eine Erhebung iiber die in einem Schuljahre
durchschnittlich zu entrichtenden Stellvertretungskosten veranstalte.
Zu ¢ mochten wir bemerken, daB diese Aufnahmen eventuell
auch durch die Sektionen selbst gemacht werden kdnnten, wenn das
H. Erziehungsdepartement aus irgend welchen Griinden sie nicht
selbst will vornehmen lassen.

@



	Konferenztätigkeit während des Winters 1913/14

